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Vorwort

Die vorliegende Arbeit ist während meiner Tätigkeit als wissenschaftliche Mit
arbeiterin am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und strafrechtliche Ne
bengebiete von Prof. Dr. Bernhard Hardtung entstanden und wurde im Sommerse
mester 2024 von der Juristischen Fakultät der Universität Rostock als Dissertation 
angenommen. Literatur und Rechtsprechung wurden bis Ende April 2025 berück
sichtigt. Für die Druckfassung wurden ferner Hinweise und Anregungen aus den 
Gutachten und der Disputation berücksichtigt und eingearbeitet. Das betrifft ins
besondere die Frage der Annahme von Drittvorteilen durch den Dritten selbst (de 
lege lata und de lege ferenda). Die erst nach Einreichung der Arbeit verabschiedete 
Norm des § 108f StGB wurde für die Druckfassung ausführlich analysiert und be
wertet.

Größter Dank gilt meinem Doktorvater Prof. Dr. Bernhard Hardtung. Er hat mir 
nicht nur wertvolle Hinweise zum Inhalt und zur Sprache gegeben, sondern auch 
meine sonstige Entwicklung als Wissenschaftlerin, als Juristin (insbesondere im 
Hinblick auf mein „Nachholen“ der ersten juristischen Prüfung während meiner 
Promotionszeit) und auch allgemein als Mensch unterstützt und durch sein Ver
trauen ermöglicht.

Prof. Dr. Christoph Sowada möchte ich für die zügige Erstellung des Zweitgut
achtens und die dort und in der Disputation gegebenen Anregungen danken. Prof. 
Dr. Andreas Hoyer danke ich vielmals für Aufnahme in die Schriftenreihe. Ferner 
danke ich der Gesellschaft der Förderer der Universität Rostock (GFUR) für die 
Auszeichnung meiner Arbeit mit dem Joachim-Jungius-Förderpreis.

Dank gilt auch dem ganzen „Lehrstuhlrudel“ für die wunderbare unterstützende 
und wertschätzende Atmosphäre bei der Arbeit sowie vielen weiteren Personen der 
juristischen Fakultät Rostock für zahlreiche Gespräche über mein Promotionsthe
ma, das Promovieren an sich, das Examen und Alltägliches. Insbesondere Linda de 
Artiagoitia danke ich für die Aufmunterungen, unzählige Tassen Kaffee, die ge
meinsamen Bibliotheksbesuche und das stets offene Ohr.

Großer Dank gilt auch meiner Familie, vor allem meinen Eltern und meinem 
Mann. Meine Eltern haben durch ihr Vertrauen in meine Fähigkeiten und durch ihre 
Förderung und Unterstützung erheblich dazu beigetragen, dass ich das Projekt 
Promotion angegangen bin. Ohne meinen Ehemann hätte ich es schließlich kaum 
geschafft, der Promotion den Platz einzuräumen, den sie gefordert hat. Er hat mich 
nicht nur während der Erstellung der Arbeit bestärkt und unterstützt, sondern mir – 



ohne es zu wissen – am Anfang meiner Promotionsphase in einem unserer vielen 
Gespräche die Idee für diese geliefert. Ihm ist die Arbeit gewidmet.

Bodstedt, im Juli 2025 Juliane Schwarz-Ladach
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Einleitung

Bereits kurz nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland kam es nach der 
knappen Abstimmung über die Hauptstadtfrage zu Gerüchten, es sei zu Vorteils
gewährungen an Abgeordnete gekommen, um die Abstimmung zu beeinflussen.1
Gut zwanzig Jahre später sorgte ein FDP-Abgeordneter für Aufsehen, indem er 
öffentlich machte, aus den Reihen der CSU das Angebot erhalten zu haben, für den 
Wechsel in ihre Fraktion einen „sicheren“ Platz auf der Landesliste und Berater
verträge im Wert von 400.000 DM gewährt zu bekommen.2 Wenige Jahre später 
sollen aus SPD-Kreisen Stimmen beim Misstrauensvotum gegen den Kanzler Willy 
Brandt gekauft worden sein, was das Misstrauensvotum scheitern ließ.3 In jüngerer 
Zeit sind mögliche Einflussnahmen Aserbaidschans auf deutsche Mitglieder der 
parlamentarischen Versammlung des Europarates (sogenannte Kaviar-Diploma
tie),4 das Werben eines Bundestagsabgeordneten für ein Finanzunternehmen (so
genannte Augustus-Intelligence-Affäre)5 und die sogenannten Masken-Deals6 als 
potentiell korrupte Vorgänge in und aus Volksvertretungen bekannt geworden.

Mit der medialen Empörung über derlei Vorgänge gingen im Bundestag immer 
wieder Reformbestrebungen bezogen auf die sogenannte Abgeordnetenbestechung 
einher. Nach Reformen im Jahr 1994, 2014 und 2021 wurde auch im Jahr 2024 
wieder eine Gesetzesänderung vorgenommen.

1 Im Detail zur „Hauptstadt-Affäre“ Perthen, S. 78–90 und Darge, S. 51–53.
2 Im Detail zur „Affäre Geldner“ siehe DER SPIEGEL 47/1970 („Gauner und Ganoven“). 

Siehe auch von Schenckendorff, S. 50 sowie Darge, S. 53.
3 Siehe Darge, S. 54 f.; von Schenckendorff, S. 51.
4 Siehe im Überblick Wikipedia, Stichwort: Aserbaidschan-Affäre, https://de.wikipedia. 

org/wiki/Aserbaidschan-Affäre: Mitglieder der parlamentarischen Versammlung des Europa
rates waren kostenlos nach Aserbaidschan eingeladen worden und bekamen zahlreiche Gast
geschenke. Einzelne Mitglieder setzten sich in der parlamentarischen Versammlung für die 
Interessen Aserbaidschans ein und wurden auch als Wahlbeobachter in Aserbaidschan tätig. 
Sie erhielten mehrere Zahlungen im fünfstelligen Bereich.

5 Nachgezeichnet bei Abgeordneten-Watch, https://www.abgeordnetenwatch.de/recher 
chen/lobbyismus/wie-philipp-amthor-zum-tueroeffner-fuer-augustus-intelligence-wurde: Ein 
Bundestagsabgeordneter hatte sich an den Bundeswirtschaftsminister gewandt und für ein US- 
amerikanisches Unternehmen geworben. Er erhielt Aktienoptionen des Unternehmens im 
Wert von rund 250.000 $.

6 BGH 5.7. 2022 – StB 7/22–9/22, BGHSt 67, 107 = NJW 2022, 2856: Abgeordnete 
waren als Vermittler für Maskenkäufe aufgetreten und erhielten für den Abschluss von Ver
trägen mit Ministerien mehrfach Provisionen im sechsstelligen Bereich. Im Detail siehe noch 
2. Kapitel B. II. 2. b) aa) (5), S. 195 f.

https://de.wikipedia.org/wiki/Aserbaidschan-Aff%C3%A4re:
https://de.wikipedia.org/wiki/Aserbaidschan-Aff%C3%A4re:
https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/lobbyismus/wie-philipp-amthor-zum-tueroeffner-fuer-augustus-intelligence-wurde:
https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/lobbyismus/wie-philipp-amthor-zum-tueroeffner-fuer-augustus-intelligence-wurde:


Diese Entwicklungen will diese Arbeit ebenso beleuchten wie die Frage, ob 
§ 108e StGB in seiner aktuellen Form ein Gesetz darstellt, das die Korruption von 
Mandatsträgern hinreichend unter Strafe stellt. Immerhin ist die rechtstatsächliche 
Bedeutung der diskutierten Norm im Vergleich zur sonstigen Korruptionskrimina
lität äußerst gering.7 Sie ist auch nach der Reform im Jahr 2014 nur geringfügig 
gestiegen: Von den seit 1994 registrierten 216 Fällen entfallen 92 Fälle auf die Zeit 
vor 2014 und 124 Fälle auf die Zeit nach 2014 (wobei auch nach 2014 noch Er
mittlungen nach alter Rechtslage erfolgten).8

Die im Bereich der Korruptionsbekämpfung aktive Nichtregierungsorganisation 
Transparency International (TI) versteht unter Korruption den „Missbrauch anver
trauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil.“9 Eine ähnliche Definition versteht 
Korruption als regelwidrigen Austausch von Vorteilen.10 Damit sind zwei bedeu
tende Kennzeichen von Korruption beschrieben, nämlich einerseits das (jedenfalls 
angestrebte) Austauschverhältnis (Korruption als Beziehungstat) und andererseits 
eine moralische, sozial-ethische Dimension, die die (vielleicht aber nicht zwingend 
verrechtlichte) Regelwidrigkeit dieses Austausches verdeutlicht.11

Der Korruptionsbegriff zeigt sich als ein dehnbarer Begriff, den das Strafrecht 
nur fragmentarisch erfasst.12 Das Korruptionsstrafrecht wird hier daher im engeren 
Sinne und positivrechtlich als das verstanden, was das Strafrecht an Bestechlichkeit 
und Bestechung sowie Vorteilsannahme und -gewährung, erfasst.13

Im Rahmen der strafrechtlichen Betrachtung von Korruption werden Bestech
lichkeit und Bestechung von der Vorteilsannahme und Vorteilsgabe unterschieden. 
Während Vorteilsannahme und -gewährung allein eine Handlung bei der Ausübung 
der besonderen Machtstellung (z. B. des Amtes) als Gegenleistung voraussetzen, 
erfassen Bestechlichkeit und Bestechung solche Gegenleistungen, die gegen die 
Pflichtenstellung des Inhabers der Machtstellung verstoßen.14

Wie § 108e StGB in seiner heutigen Form entstanden ist (1. Kapitel), welches 
Rechtsgut von § 108e StGB geschützt wird (2. Kapitel A.), welches Verhalten er
fasst wird und wie sich dies in das beschriebene Regelungssystem des Korrupti
onsstrafrechts einpasst (2. Kapitel B.), welche weiteren Voraussetzungen und Re

7 Beispielhaft anhand der Zahlen der Ermittlungsverfahren zu § 108e StGB in den jährlich 
erscheinenden Bundeslagebildern Korruption (wobei keine Zahlen für das Berichtsjahr 2005 
zur Verfügung stehen): Im Zeitraum von 1994 –2023 wurden für § 108e StGB 216 Fälle er
mittelt. Die Amtsträgerkorruptionsdelikte (§§ 331 –334 StGB) verzeichnen für diesen Zeit
raum 60.064 ermittelte Fälle.

8 Zahlen berechnet nach Bundeslagebild Korruption Berichtsjahre 1994–2023.
9 So auf der Webseite von TI: https://www.transparency.de/ueber-uns/was-ist-korruption.
10 Volk, GS-Zipf (1999), 419 (421).
11 Volk, GS-Zipf (1999), 419 (421 f.).
12 Siehe auch von Schenckendorff, S. 37.
13 Vgl. Walther, JURA 2010, 511 (512).
14 Walther, JURA 2010, 511 (513).
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gelungen zu beachten sind (2. Kapitel C.– I.), welche Reichweite die Norm als 
abstraktes Gefährdungsdelikt hat (2. Kapitel J.) sowie welche Änderungen krimi
nalpolitisch sinnvoll wären (3. Kapitel), wird in dieser Arbeit dargestellt, wobei 
auch der neu geschaffene § 108f StGB Untersuchungsgegenstand ist (3. Kapitel 
D. IV.).15 Am Ende steht eine Zusammenfassung der dabei gefundenen Ergebnisse.

15 Der Aufbau dieser Arbeit bewegt sich dabei im Rahmen des Üblichen; ähnliche Auf
bauvarianten finden sich beispielsweise bei A. K. Busch, Eckhardt, K. Peters.
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